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Zwischen Firma       

vertreten durch             

und Herrn:                   
Name, Vorname Personal-Nr. 

wird folgendes vereinbart: 

Herr       wird gemäß § 5 Abs. 1 des „Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (ASiG) in 
Verbindung mit § 2 der DGUV V2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit" zur 

     

Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. 

Ihm werden die Aufgaben nach § 6 ASiG übertragen. Bei der Anwendung der 
Fachkunde im Rahmen des ASiG ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
weisungsfrei. 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird als  Sicherheitsingenieur eingesetzt. 

  Sicherheitstechniker eingesetzt 

  Sicherheitsmeister eingesetzt 

Herr       ist als Fachkraft für Arbeitssicherheit zuständig für den Bereich: 

      

Er ist unmittelbar unterstellt:       

Ihm unterstehen folgende Mitarbeiter:       

Herr       steht zur Erfüllung der Aufgaben als Fachkraft für Arbeitssicherheit die 
nach Maßgabe des Anhangs DGUV V2 erforderliche Einsatzzeit zur Verfügung. Diese 
beträgt zur Zeit jährlich       Stunden. 

 

             

Ort/Datum 

 

             

Bevollmächtigter des Arbeitgebers  Sicherheitsfachkraft 

        

Betriebsrat (zur Kenntnis)   

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Anlage zur Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Pflichten der Fachkraft für Arbeitssicherheit: 

 
§ 6, Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
 
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit 
einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. 
 
Sie haben insbesondere 
 
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 

verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen 
und sanitären Einrichtungen,  

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,  

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,  

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in 
sonstigen Fragen der Ergonomie,  

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,  
 
2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der 

Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung 
sicherheitstechnisch zu überprüfen,  

 
3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im 

Zusammenhang damit 

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel 
dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel 
vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken,  

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,  

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu 
erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser 
Arbeitsunfälle vorzuschlagen,  

 
4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des 

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über 
die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie 
über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren 
und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Nutzung des Formulars „Bestellung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit“: 
 
Der Unternehmer muss Fachkräfte für Arbeitssicherheit (auch Sicherheitsfachkräfte 
genannt) bestellen. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben umfassende Aufgaben im 
Arbeitsschutz des Betriebes. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind schriftlich zu 
bestellen. Die Bestellung bedarf der Zustimmung des Betriebsrates. 
 
Als Fachkräfte für Arbeitssicherheit kommen in Frage: 
 
- Ingenieure 
- Techniker 
- Meister oder Personen in gleichwertiger Funktion 
 
Sie können geeignete eigene Mitarbeiter als Sicherheitsfachkraft ausbilden lassen oder 
einen externen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst vertraglich 
verpflichten. 
 
 
Die sich unmittelbar auf den Themenkreis „Bestellung der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit“ erstreckenden gesetzlichen Forderungen finden Sie 
nachfolgend dargestellt. 
 
 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (ASiG) 

 
 

§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
 
 
(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -

techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben 
zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

 
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 

Gesundheitsgefahren, 
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der 

Arbeitnehmerschaft, 
3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für 

den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, 
4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 

1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des 
Arbeitsschutzes. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte 
und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu 
unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur 
Arbeitsleistung überlassen sind. 

 
(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer 
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der 
Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der 
Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, 
so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen 
Aufgaben freizustellen. 

 
 
 
Ermittlung der Einsatzzeiten für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit: 
 
 
 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (ASiG) 

 
 

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet B Abschnitt III 
(BGBl. II 1990, 889, 1029) 

 
 
e) Für die Ermittlung der Einsatzzeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind folgende 

Mindestwerte zugrunde zu legen: 
 

aa) 0,2 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit geringfügigen 
Gefährdungen, 
bb) 1,5 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit mittleren Gefährdungen, 
cc) 3,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit hohen Gefährdungen, 
dd) 4,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit sehr hohen Gefährdungen. 

 
Die auf der Grundlage der Mindestwerte ermittelte Einsatzzeit ist zu erhöhen, wenn 
der Schwierigkeitsgrad der arbeitssicherheitlichen Aufgabe oder der Umfang der 
Aufgaben der technischen Arbeitshygiene überdurchschnittlich hoch ist oder 
zusätzliche Aufgaben, z. B. für die Bereiche des Brand- oder Strahlenschutzes, zu 
lösen sind. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
 

§2 Bestellung 
 
(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur 

Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes bezeichneten 
Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bestellen. 
Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungsträger auf Verlangen nachzuweisen, 
wie er die Verpflichtung nach Satz 1 erfüllt hat. 

 
(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten richtet sich der Umfang der 

betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1. 
 
(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten die Mindesteinsatzzeiten nach 

Anlage 2. 
 
(4) Abweichend von Abs. 3 kann der Unternehmer nach Maßgabe von Anlage 3 ein 

alternatives Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten mehr als 10 und bis zu 30 beträgt. 
Abweichend von Abs. 2 kann der Unternehmer nach Maßgabe von Anlage 4 ein 
alternatives Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen 
eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten bis zu 10 beträgt. 

 
(5) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jährliche Durchschnittszahlen 

zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in den Absätzen 2, 3 
und 4 findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des Arbeitsschutzgesetzes 
entsprechende Anwendung. 

 
(6) Der Unfallversicherungsträger kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der nach § 12 

Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von den Absätzen 2, 
3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesundheitsgefahren vom 
Durchschnitt abweichen und die abweichende Festsetzung mit dem Schutz der 
Beschäftigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaßstab dienen Betriebe der gleichen Art. 

 
 
 
Achtung: 
Bitte beachten Sie auch die Anforderungen an die Fachkunde, Fortbildung der 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sowie an die Berichterstattung. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Allgemeiner Hinweis zu der Vorlage Bestellung zur Fachkraft für 
Arbeitssicherheit: 
 
Die genannten Pflichten nennen beispielhaft allgemeine und typische Aufgaben der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. In den einzelnen Organisationen können diese von den 
genannten Aufgaben abweichen. 
Es ist deshalb zwingend erforderlich vor der Bestellung der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit diese Aufzählung an die Organisation anzupassen, d.h. 
Aufgabenbereiche zu ergänzen, anzupassen oder ggf. zu streichen. 
 
 
Hinweis auf geschützte Abschnitte bei Nutzung als Formular: 
 
Das Dokument ist abschnittsbezogen als Formular geschützt, sodass Sie z.B. die 
Kontrollkästen oder Dropdown-Felder (im Sinne eines Formulars) am PC direkt 
anwählen und ausfüllen können. Es ist kein Kennwort festgelegt. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2003: 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das „Schloss-Symbol“ klicken. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2010: 
In der Symbolleiste „Überprüfen“ das Symbol „Bearbeitung einschränken“ aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Formatierung und Bearbeitung“. In diesem Fenster 
rechts unten auf die Schaltfläche „Schutz aufheben“ klicken. 
 
 
Wollen Sie die integrierte Funktionalität nicht nutzen, können Sie die Felder aus der 
Tabelle einfach entfernen. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links

 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos

 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


